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Mängel

„Der Fahrer hat Flurförderzeuge täglich vor
Einsatzbeginn auf erkennbare Mängel hin zu
prüfen und während des Betriebes auf
Mängel hin zu beobachten. Er darf
Flurförderzeuge, an denen Mängel, die die
Sicherheit beeinträchtigen, erkannt worden
sind, nicht in Betrieb setzen oder weiter
benutzen. Er hat erkannte Mängel dem
Unternehmer umgehend zu melden.“

DGUV Vorschrift 68 § 9 (1)
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Betriebsanweisung

„Mit Gabelstaplern dürfen nur die vom
Unternehmer oder dessen Beauftragten
freigegebenen Verkehrswege befahren
werden.“

DGUV Vorschrift 68 DA § 5 (1) Punkt 2
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Fahren

„Beim Befahren von Gefällen und
Steigungen mit Gabelstaplern muss die Last
bergseitig geführt werden.“

DGUV Vorschrift 68 § 12 (7)
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Flurförderzeuge zum Verfahren von Anhängern

„Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass mit Flurförderzeugen Anhänger nur
verfahren werden, wenn Flurförderzeug
und Anhänger hierfür eingerichtet sind
und der Zug bei allen Fahrbewegungen
sicher gebremst werden kann.“

DGUV Vorschrift 68 § 24 (1)
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Sicherheitsregeln für Staplerfahrende


